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RS OGH 1988/5/11 4Nd1/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1988

Norm

JN §28

Rechtssatz

Ein hinreichender Inlandsbezug ist für eine Klage auf Nichtbestehen eines wettbewerbsrechtlichen

Unterlassungsanspruch gegeben, der aus einem angeblich in Österreich begangenen oder sich (auch) auf den

österreichischen Markt auswirkenden Wettbewerbsverstoß abgeleitet wird.
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